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unfere Pflicht tun. Wir ftellen kein Gefetz auf, denn es gibt viele und
mannigfaltige Befehle Gottes, aber eines follen wir uns zum Grundfatz
machen: daß wir nicht nur diejenigen Kommandos Gottes hören, die mit
unferem Egoismus übereinftimmen, fondern daß wir darauf achten, wo
die Stelle ift, an der Gott die Front des Todes für reif zum Durchbruch
hält.

Wenn folche Durchbrüche erfolgen, dann ift auch für alle, welche
mit dem Leiden und mit dem Tode ringen, etwas gefchehen. Auch die,
welche auf einfamem Lager liegen, werden etwas davon erleben, daß der
bei ihnen ift, welcher Wind und Wellen gebietet. Der Glaube wird fie
erfüllen, fie erleben — auch im dunklen Tal des Todes! — Jefus den
Sieger. Amen. Paul Trautvetter.

Unfer Sozialismus, II.
(Fortfetzung.)

V.
Die fozialiftifche Regeneration des Volkstums.

Im Sozialismus wird die bürgerlich-liberale Sozietät, die in
Zweckverbänden organifierte Vielheit mit gleichen formalen Rechten ausge-
ftatteter, im übrigen aber fozial entwurzelter Individuen, die in
Staatsverbänden nur mechanifch zufammengefaßte, aber wefentlich
ungegliederte Menge, überwunden durch ein Gemeinwefen, das fich zellen-
haft von unten her auf Gemeinfchaften verfchiedener Natur aufbaut.
Die entformte Menge erfährt durch die Möglichkeit zur felbftverant-
wortlichen Wirkfamkeit in diefen Gemeinfchaften eine neue Verwurzelung.

Sie wird in diefen Gemeinfchaften wieder zum gegliederten Volk.
Der Sozialismus fchafft alfo die Vorausfetzungen zur Regeneration des
Volkstums.

Durch die kapitaliftifche Atomifierung find die urfprünglichen
volksmäßigen Bindungen einem fortfchreitenden Auflöfungsprozeß
unterworfen worden. Die Auflöfung der vorkapitaliftifchen fozial-ökono-
mifchen Leiftungsgemeinfchaften in allen Zweigen der Produktion (die
landwirtfchaftliche Produktion nicht ganz ausgenommen), die Privati-
fierung der Wirtfchaft, das Aufkommen der großbetrieblichen Produktion,

die Zufammenballung der Maffen in den modernen Großftädten
— das alles bedingte eine neue Art der Nomadifierung des Großteils
der Bevölkerung. Unter den enterbten, entrechteten und entformten
Maffen konnten aus dem Hineingeborenwerden in eine gegebene Raum-,
Bluts- und Kulturgemeinfchaft keine fozialen und kulturellen Formkräfte

gewonnen werden. Für den Großteil der Bevölkerung geftalteten
fich die ökonomifchen und politifchen Verhältniffe der modernen Klaf-
fengefellfchaft derart, daß es ihm einerfeits verwehrt wurde, fich deffen
bewußt zu werden, Mitglied einer beftimmten Gefchichts- und Kultur-
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gemeinfchaft zu fein, er aber andererfeits von neuen kulturellen
Leiftungen fo gut wie ausgefchloffen wurde.

Die Abficht der bürgerlichen Welt, die Chaotifierung durch Organifation

zu überwinden, hebt die Chaotifierung nicht auf. Darin zeigt
lieh namentlich die hiftorifche Unzulänglichkeit des Fafchismus aller
Art. Die Organifierung einer bündifch-militärifchen Zentralgewalt toll
den obrigkeitlichen zwangsweifen Ausgleich der Intereffengegenfätze
durchfetzen und zugleich die beftehende Befitzordnung garantieren. Und
die obrigkeitliche Pflege der rudimentären Lebensäußerungen
volksmäßiger Art, die etwa noch bei den Bauern und bei kleinen Schichten
der Mittelklaffen bemerkbar find, toll dem organifierten Chaos den
äußeren Schein volksmäßiger Bindungen geben und die tatfächliche
Klaffenherrfchaft verhüllen. Betrogen werden dabei in erfter Linie jene
Kreife der Bauernfchaft und der Mittelklaffen, die meinen, die letzten
Lebensäußerungen eines einftmals gemeinfchaftshaltigen Volkstums auf
folche Weife konfervieren zu können. Die Konfervierung von Brauchtum

und Sitten, die einftens Ausdruck einer realen Gemeinfchaft waren,
wirkt eher als Opium und verfperrt unter Umftänden den Weg zu
neuer Gemeinfchaft, weil das Bewußtfein ihrer Notwendigkeit dadurch
verhindert werden kann und der Wille hiezu nicht geweckt, fondern
der Schein von Gemeinfchaft für Sein gehalten wird. Auch der Verfuch,
fchwindendes Volksleben durch Raffen- und Zuchtgefetze zu erneuern,
erweift fich als Irrtum, der am Eigentlichen vorbeiführt.

Die Ueberwindung der allgemeinen Chaotifierung fetzt ein mit der
Gewinnung neuer Bodenftändigkeit für den Einzelnen auf dem Wege
über die fozialiftifche Eigentumsverfaffung und Arbeitsordnung. Durch
den zellenhaften und ringweifen Aufbau neuer gemeinfchaftlicher
Bindungen aneinander und zueinander an der genoffenfehaftlichen Betriebs-
itätte, im felbflverwalteten Betrieb, in der Wohn-, Schul- und Kon-
fumgenoffenfchafl ufw. erwächft die neue Volksordnung. Hieher gehört
die Idee der Siedlung, die erft auf dem Boden der fozialiftifchen Ordnung

zur vollen Erfüllung ihres Sinnes kommen kann. Durch fie ift
namentlich für die Menge der Indultriearbeiterfchaft die Bildung neuer
Gemeinden (in des Wortes eigenfter Bedeutung) rund um die Betriebs-
ftätte möglich. Ihr fällt alfo über den Abbau der Großflädte und die
Sicherung zufätzlicher Exiltenzmittel hinaus eine volk-bildende Aufgabe

zu.
Unter folchen Vorausfetzungen können dem Prinzip nach alle den

Zugang zu den Kultur- und Geiflesgütern ihrer Vorfahren-Generationen
kommen. Das durch Geburt und Schickfal in eine beftimmte Raum-,

Bluts- und Kulturgemeinfchaft Hinein-geftellt-fein kann nun zu einem
bewußten Akt werden, der die Gemeinfchaft zugleich weiterbildet und
umbildet. Der Sozialismus wird durch die Mannigfaltigkeit feiner neuen
Gemeinfchaftsordnungen die fozialen und kulturellen Formkräfte
entbinden, die im Bewußtwerden der Zugehörigkeit zu einer Raum-, Bluts-
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und Kulturgemeinfchaft liegen, er wird fie jedoch zugleich in zukunfts-
gerichtete Bahnen lenken. Das von den Vorfahren-Generationen
übernommene Erbe geiftiger und kultureller Güter wird nun unter den
Vorausfetzungen und den Bedingungen der Gegenwart und des neuen
gemeinfchaftlichen Lebens geläutert und neu erworben, als Güter der
neuen Gemeinfchaft.

Auf der Bafis einer folchen Zielftrebigkeit ift eine Verftändigung mit
jenen bäuerlichen und mittelftändifchen Schichten der heutigen Gefellfchaft

möglich, die aus der Sehnfucht nach volksmäßigem Geborgenfein
gegen die kapitaliftifche Atomifierung fich auflehnen, aber vielfach in
falfche Bundesgenoffenfchaft mit getarnten kapitaliftifchen Beftrebungen

geraten. So fehr der Sozialismus gegen diefes Bündnis ankämpft,
fo fehr der Sozialismus alle völkifchen Phrafen des Kapitalismus als
Verhüllung der beftehenden Klaffengefellfchaft ablehnen muß — im
Grunde feines Strebens kämpft der Sozialismus doch für ein neues
Volkstum. Denn es fteht feft, daß er allein durch die Durchbildung und
Durchformung der einfach als gegeben hinzunehmenden geopolitifchen
und kulturpolitifchen Räume aus den Kräften feines Wefens zu feiner
neuen Ordnung kommen kann. Der Sozialismus fteht noch viel fefter
als es der bürgerliche und fafchiftifche Nationalismus jemals kann auf
dem Boden des Volkes. Denn der Sozialismus fchafft neues Volk, der
Nationalismus verherrlicht bloß die volkauflöfenden Zuftande. Für den
Sozialismus führt alfo der Weg zur Menfchheit über Volk und Nation.
Wer darum neues Volk will, muß den Sozialismus wollen. Das gilt
auch für die Bauern- und für die Mittelfchichten.

Die Möglichkeit einer felbftverantwortlichen Wirkfamkeit in den
neuen Gemeinfchaften erfchließt die Gelegenheit zur Bildung echter
Führerfchaft und freier Autorität, da für die Ueberlegenheit aus
Sachkenntnis und für höhere geiftige und fittliche Reife freie Bahn gefchaffen

ift, ebenfo aber auch für eine unmittelbare Kontrolle. Ariftokratie
als Privileg der Geburt und des Befitzes, als Adelsherrfchaft, wird der
Sozialismus endgültig befeitigen, aber ariftokratifche Leiftung im Sinne
einer leitenden und führenden Wirkfamkeit bei der Ausübung wichtiger

gefellfchaftlicher und kultureller Funktionen kennt auch der
Sozialismus, wobei allerdings die Bildung einer Kalte durch Recht und
Chaos der Gemeinfchaft verhindert werden wird.

VI.
Staat und Volk.

Der Integrationsfaktor des neuen ftaatlichen Verbandes, der im
Sozialismus an die Stelle des zentraliftifchen Gewalt- und Klaffenftaates
der bürgerlichen Gefellfchaft tritt, ill die Freiheit und Gliederung des
Volkes. Eine klaffenlofe Gebietsgefellfchaft, in der ein abfoluter Staat
über eine, wenn auch organifierte, fo doch ungeformte Menge regieren
würde, wäre kein Sozialismus. Die klaffenlofe Gefellfchaft bedarf der
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Formung und Geftaltung durch volksmäßige Gliederungen, denen in
gewiffen Grenzen Autonomie einzuräumen ift.

Aufgabe des Staates ift es, diefen Prozeß durch Recht und Gefetz zu
fördern und zu ftützen.

Die konfequent durchgeführte formale Demokratie zeitigt ein
allgemeines allfeitiges Delegiertentum, das fchließlich um jede Volksnähe
kommt, einen Zuftand, wo dem politifchen Handeln der Einzelnen jede
Unmittelbarkeit verloren geht. Im autoritären Staat ill diefe Entwicklung

vollendet und fozufagen verfaffungsmäßig fanktioniert. Politifche
Verantwortung und Mitbeftimmung ift dann de facto der Allgemeinheit
abgenommen und dem „Führer" und feiner engeren Gefolgfchaft über-
laffen, bzw. den gefellfchaftlichen Mächten, die den „Führer" gemacht
und feine Gefolgfchaft geftützt haben. In beiden Fällen bringt die Ent-
politifierung den Abbau der Gemeinfchaft.

Erft in einem fozialiftifchen Staatswefen, das die Entbindung der
volksmäßigen Formkräfte in der Gefellfchaft zur Vorausfetzung hat,
kann die Polarität zwifchen Volk und Staat wieder hergeftellt werden.
Der Staat ill dann nicht mehr an die Stelle des Volkes gefetzt, die er
nicht ausfüllen kann, das Volk ill nunmehr die Vorausfetzung des

Staates. Der Staat wird alfo nicht abgefchafft, es werden aber feine
Funktionen gewandelt.

Der Staat abforbiert dann nicht alle öffentlichen Handlungen, feine
Wirkfamkeit befchränkt fich auf jene, die ihrer Natur nach zentral
find und darum einer zentralen Inftanz zukommen. Und zwar einer
zentralen Inftanz, einer Zentral-Gewalt, der mit dem Recht zur Wahrung

folcher allgemeiner, zentraler Intereffen auch das Vermögen
zugefallen ift, dem Rechte Geltung zu verfchaffen. Eine folche Zentral-
Gewalt und Zentral-Inftanz vermag dem dezentraliftifchen Aufbau des

Gemeinwefens Klammer und letzter Rückhalt zu fein.
Dem Staate überantwortet blieben demnach vorzugsweife:
die Außenpolitik,
die oberile Kontrolle über die Verwendung des fozialifierten Kredits,
die oberile Kontrolle über das Steuerwefen,
die letzte Entfcheidung über Außenhandel und Wirtfchaftsplanung,

indem durch ihn Vorfchlag und Planung der für die Wirtfchaft
kompetenten Körperfchatten allgemein-verbindliches Recht werden,

ferner Verteidigung des Landes nach außen,
fodann das Rechtswefen, infofern es nicht an autonome Körper-

fchaften delegiert werden kann,
und fchließlich die zentralen Verwaltungsfunktionen.
Im Prinzip handelt es fich alfo darum, daß dem Staate die oberile

Kontrolle, die Wahrung der Gefamtintereffen, eine umfaffende,
einigende und regulierende Funktion durch Recht und Gefetz zufallen foli.
Und das, ohne die Freiheit des Volkes zu beeinträchtigen, eine Freiheit,

die nicht als formale Freiheit vieler Einzelner, fondern als Frei-
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heit des Einzelnen durch die Gemeinfchaft und in der Gemeinfchaft des
Volkes gedacht ift. Im Sozialismus wird der berechtigte Kern des anar-
chiftifch-fyndikaliftifchen Denkens, das nach Einrichtungen drängt, in
denen Freiheit und Selbftbe[limmung fo unmittelbar als nur möglich
erlebt werden können, in einer höheren Synthefe ebenfo erfüllt und
verwirklicht fein, wie der Wille des marxiftifchen Sozialismus zu einer
univerfeilen Form des gefellfchaftlichen Zufammenlebens.

Die Selbstverwaltung engerer wirtfchaftlicher und kultureller Lebens-
kreife könnte dazu führen, daß der Einzelne in diefem unmittelbaren und
kleineren Kreife aufginge und den Zufammenhang mit dem Ganzen
verlöre. Ein Parlament neben der zentralen Inftanz der beruflichen
und wirtfchaftlichen Körperfchaften, das auf Grund der dann gegebenen
Vorausfetzungen eine wirkliche Volks-Vertretung wäre, böte dem ein
wirkfames Gegengewicht. Nach der Aufhebung der Klaffengefellfchaft
wäre diefe Volksvertretung nicht mehr, was Sie auf dem Boden der
Klaffengefellfchaft fein muß: die Stätte, wo die Klaffenkämpfe politifch

ausgetragen werden. Es würde in der neuen Volksvertretung auch
Differenzierung und Kampf geben, wie überhaupt im neuen
fozialiftifchen Gemeinwefen, die Motivierung würde aber keine klaffenmäßige

fein können, auch dann nicht, wenn es um materielle Intereffen-
gegenfätze ginge. Eine vollkommen harmonifierte Welt ift eine
bürgerlich-liberale Utopie gewefen. Korrigieren und ausgleichen kann auch
hier nur Recht und Ethos der Gemeinfchaft, das gebildet wird durch die
freie Diskuffions- und Mitbeftimmungsgemeinfchaft aller Bürger des
Gemeinwefens. Hiezu bedarf es auch der freien politifchen Vereinigungen

als Organe politifcher Meinungs- und Willensbildung. Die Herrfchaft

eines Einparteienfyftems ill das Kriterium für ein Gemeinwefen,
das nicht oder noch nicht fozialiftifch ift.

Das neue fozialiftifche Gemeinwefen wird Militär und Polizei
haben, und doch keinen Militarismus kennen im Sinne des Glaubens
an die alles vollbringende und primär wichtige Gewalt des Militärs.
Auch das Militär wird im Rahmen einer durch eine übernationale
Rechtsordnung verbundenen Volksgemeinfchaft polizeilichen Charakter
bekommen. Und es wird doch kein Polizeiftaat fein. Das neue
fozialiftifche Gemeinwefen wird das Beamtentum nicht entbehren können
und dennoch keine Bürokratie dulden, und zwar wird es durch den
genoffenfchaftlichen und unmittelbaren Charakter feiner autonomen
Gemeinfchaften, der auch am gegebenen Ort die Wähl- und Abfetzbar-
keit der Beamten kennt, die Herausbildung einer Kafte verhindern.

VII.
Umwälzung und Uebergang. Diktatur und Führung.

Der Abbau des Gewalt- und Klaffenltaates und der Aufbau der
neuen fozialiftifchen Gemeinwefen kann natürlich nicht als einmaliger
Vollzugsakt, nicht durch Dekret und nach einem fixen Schema gefche-
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hen — es handelt fich hier um einen hiflorifchen Prozeß, in dem das
geiftige Prinzip des Sozialismus fich in neuen Formen des menfchlichen
Zufammenlebens allmählich verwirklicht.

Diefer Prozeß ill aber doch nicht als ein bruchlofes Hinüberwachfen
der wirtfchaftlichen und gefellfchaftlichen Einrichtungen in das neue
fozialiftifche Gemeinwefen zu verftehen. Die wirtfchaftliche und
politifche Situation des Kapitalismus der Endperiode läßt diefe Vorftellung

nicht zu. Die andauernde Krife der Wirtfchaft veranlaßt die
Herrenklaffen der meiften kapitaliftifchen Länder, ihre autokratifche
Herrfchaft über die Wirtfchaft zu vervollftändigen. Die politifchen
Freiheitsrechte der Arbeiterfchaft werden eingefchränkt und abgebaut,
wenn nicht ganz aufgehoben. Das autokratifche Verfügungsrecht über
die Wirtfchaft fetzt dann die Herrenfchichten in die Lage, jene
Bemühungen der Arbeiterfchaft zu entkräften oder zu vereiteln, die über die
genoffenfchaftliche Organifation der Produktion und Konfumtion
stärkeren gefellfchaftlichen Einfluß gewinnen wollen. Die beftehenden ge-
noffenfchaftlichen und gewerkfchaftlichen Organifationen werden dann
ihres fozialiftifchen Charakters entkleidet. Andererfeits: Wenn in diefer
Situation des Kapitalismus die fozialiftifchen Bewegungen ihre Verfuche,
auf dem Boden der beftehenden Ordnung weiterzubauen, nicht ftützen
und überbieten durch die klare Abficht, auf umwälzende Lofungen
zuzusteuern, wenn fie alfo nicht felbltverantwortlich die Rettung der
Wirtfchaft als der materiellen Exiftenz des Volkes in die Hand nehmen

wollen — dann werden fie allmählich entmachtet, verlieren fie
an Zuftimmung in der Gefellfchaft.

Ob der Not des ganzen Volkes und der Totalität der Krife werden
die fozialiftifchen Bewegungen nur mehr auf ganze Lofungen abzielen
können und zwar über einen radikalen Abbruch der beftehenden
Ordnungen. Darum werden in der Regel die fozialiftifchen Bewegungen fleh
auf die Gewinnung der ftaatlichen Verfügungsmacht durch die Mehrheit

des Volkes einftellen. Und zwar auf die Weife, daß fie die Mehrheit

des Volkes zu einer Aktion zu vereinigen trachten auf Grund eines
Planes, deffen Durchführung die erften foziologifchen und politifchen
Vorausfetzungen für die neue Gemeinfchaftsbildung fchafft. Bei Erfaf-
fung der Mehrheit ill weniger an die Riefenorganifation einer Partei
gedacht, als an den Zufammenfchluß mehrerer politifcher Gruppen, die
das unmittelbare politifche Ziel bejahen.

Die Frage ob „Umbruch" oder „Hinüberwachfen" ift nicht dog-
matifch zu beantworten, fondern fordert Entfcheidungen, die auf Grund
der realen Verhältniffe zur gegebenen Stunde zu fällen find.

Nötig fein kann die Herausftellung einer Führungsgruppe und ihre
Betreuung mit zeitlich begrenzten Vollmachten und zwar auf Grund
eines Planes und zur Durchführung desfelben, fowie überhaupt zur
Löfung von Aufgaben, die die Fundamente des neuen- Gemeinwefens
fchaffen. Dabei müßte grundfätzlich auch durch Einrichtungen dafür
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geforgt fein, daß die mit folchen diktatorifchen Vollmachten ausgeftat-
tete zentrale Inftanz der Kontrolle jener unterftellt werde, die fie
begründen. Diktatur als kontrollofe Zentralgewalt bei Ausfchaltung
jedweder freien politifchen Meinungsäußerung der Bürger des neuen
Gemeinwefens widerfpricht dem Wefen des Sozialismus und kann beften-
falls erft nach fchwerften Erfchütterungen, die diefe Diktatur felbft
lockern, zur Entfaltung fozialer Gliederungen führen. Eine mit
diktatorifchen Vollmachten betraute Zentral-Inftanz (etwa der General-Rat
oder Vollzugsausfchuß einer Volks-Front) unter der geficherten Kontrolle

der fich entfaltenden revolutionären Demokratie, was alfo dem
Wefen nach tatfächlich nichts anderes als Volksherrfchaft wäre, kann
für gewiffe Uebergangszeiten Sinn und Recht haben. Befonders, wenn
fich diefe Regierungsform nicht anfchickt, die Freiheit der politifchen
Diskuffion aufzuheben, die ein Grundelement der politifchen Willensbildung

in einem fozialiftifchen Gemeinwefen vom Anbeginn an ift,
und wenn fie aus der Erkenntnis handelt, daß echte gefellfchaftliche
Führungs- und Verfügungsmacht allein auf der willensmäßigen
Zuftimmung der Mehrheit bafiert und erft auf diefer Grundlage gefichert
ift. Wo diefe Begründung der Macht fehlt, rückt an ihre Stelle die
Macht der Bürokratie, die fchließlich felbft jene Führungsgruppe
entmachtet, die über die ihr zugefallenen Vollmachten den Ausbau der
neuen, revolutionären Demokratie vergaß. Traugott Weber.

(Fortfetzung folgt.)

Falfche Ueberfetzungen der Bibel
von weit- und reichsgeschichtlicher Bedeutung,

(Fortfetzung.)

II.
Wir haben an einigen befonders wichtigen Beispielen gefehen, wie

der Text der Bibel in der Ueberfetzung verändert wird aus einem
politifchen Intereffe, einer politifchen Tendenz, einem politifchen
Vorurteil. Man wäre beinahe verfucht, von Verfälfchung zu reden; nur
müßte man dabei eine betrügerische Abficht ausfchließen: die Ueber-
fetzer konnten nach ihrer ganzen Geiftesart und Einftellung zur Bibel
nicht anders, als jene Texte fo verftehen, wie ihre Uebertragung es zum
Ausdruck bringt. Aber nun gibt es noch eine andere Reihe von falfchen
Ueberfetzungen, folchen, die fich auf der fozialen Linie bewegen und
einer fozialen Tendenz entfpringen. Ich hebe zur Illuftration diefer
Tatfache wieder zwei Beifpiele hervor, die eine große Rolle fpielen.

i. Das eine ftammt aus dem Alten Teftament. Wie oft hat man das

Wort aus den Sprüchen (22, 2) angeführt: „Arme und Reiche mäßen
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